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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 256-2015

Vorstossart: Interpellation

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.963

Eingereicht am: 03.10.2015
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Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  

Direktion: Volkswirtschaftsdirektion

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Schlechte Internet- und Handyverbindungen in den Randregionen des Kantons Bern

In vielen Regionen des Kantons Bern ist der Internetzugang mühsam, langsam und 

mehreren Ortschaften fehlt ein leistungsfähiger und somit befriedigender Internetzugang.

Das Bundesamt für Kommunikation schreibt in einer Medienmitteilung vom 13. Februar 2014 

Folgendes: «Seit dem 1. März 2012 beträgt die Downloadrate (vom Netz zu den Nutzer/innen) 

mindestens 1000 kbit/s und die Uploadrate 100 kbit/s. In Zukunft soll die Zug

keit demnach auf 2000/200 kbit/s erhöht werden

Rahmen ihrer Grundversorgungskonzession auferlegt.

In einigen Ballungsräumen werden die vom Bakom vorgegebenen Normen bei weitem übertro

fen, was einen sehr einfachen und leistungsfähigen Internetzugang ermöglicht. In mehreren 

Randregionen werden die Norm

men, Landwirtschaftsbetriebe, Verwaltungen und Schulen in diesen Regionen nachteilig au

wirkt. Es besteht somit ein digitaler Graben zwischen Stadt und Land. Besonders betroffen sind 

der Berner Jura, das Emmental und das Oberland.

Der qualitativ schlechtere Internetzugang in den Randregionen führt zu einer Wettbewerbsve

zerrung zwischen diesen Regi

zioökonomische und kulturelle Entwicklung in den Randregionen gebremst. Es kann nicht au
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und Handyverbindungen in den Randregionen des Kantons Bern

In vielen Regionen des Kantons Bern ist der Internetzugang mühsam, langsam und 

mehreren Ortschaften fehlt ein leistungsfähiger und somit befriedigender Internetzugang.

Das Bundesamt für Kommunikation schreibt in einer Medienmitteilung vom 13. Februar 2014 

Folgendes: «Seit dem 1. März 2012 beträgt die Downloadrate (vom Netz zu den Nutzer/innen) 

mindestens 1000 kbit/s und die Uploadrate 100 kbit/s. In Zukunft soll die Zug

keit demnach auf 2000/200 kbit/s erhöht werden». Diese Normen werden der Swisscom im 

Rahmen ihrer Grundversorgungskonzession auferlegt. 

In einigen Ballungsräumen werden die vom Bakom vorgegebenen Normen bei weitem übertro

einfachen und leistungsfähigen Internetzugang ermöglicht. In mehreren 

Randregionen werden die Normwerte jedoch nicht erreicht, was sich für Bevölkerung, Unterne

men, Landwirtschaftsbetriebe, Verwaltungen und Schulen in diesen Regionen nachteilig au

Es besteht somit ein digitaler Graben zwischen Stadt und Land. Besonders betroffen sind 

der Berner Jura, das Emmental und das Oberland. 

Der qualitativ schlechtere Internetzugang in den Randregionen führt zu einer Wettbewerbsve

zerrung zwischen diesen Regionen und den Ballungsräumen. Ausserdem wird 

zioökonomische und kulturelle Entwicklung in den Randregionen gebremst. Es kann nicht au
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und Handyverbindungen in den Randregionen des Kantons Bern 

In vielen Regionen des Kantons Bern ist der Internetzugang mühsam, langsam und instabil. In 

mehreren Ortschaften fehlt ein leistungsfähiger und somit befriedigender Internetzugang. 

Das Bundesamt für Kommunikation schreibt in einer Medienmitteilung vom 13. Februar 2014 

Folgendes: «Seit dem 1. März 2012 beträgt die Downloadrate (vom Netz zu den Nutzer/innen) 

mindestens 1000 kbit/s und die Uploadrate 100 kbit/s. In Zukunft soll die Zugangsgeschwindig-

». Diese Normen werden der Swisscom im 

In einigen Ballungsräumen werden die vom Bakom vorgegebenen Normen bei weitem übertrof-

einfachen und leistungsfähigen Internetzugang ermöglicht. In mehreren 

, was sich für Bevölkerung, Unterneh-

men, Landwirtschaftsbetriebe, Verwaltungen und Schulen in diesen Regionen nachteilig aus-

Es besteht somit ein digitaler Graben zwischen Stadt und Land. Besonders betroffen sind 

Der qualitativ schlechtere Internetzugang in den Randregionen führt zu einer Wettbewerbsver-

onen und den Ballungsräumen. Ausserdem wird dadurch die so-

zioökonomische und kulturelle Entwicklung in den Randregionen gebremst. Es kann nicht aus-
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geschlossen werden, dass dieser digitale Graben einige Firmen davon abhält, sich auf dem Land 

niederzulassen. Menschen und Firmen könnten auch in Richtung Agglomerationen abwandern, 

die bestens ans Internet angeschlossen sind. Die Menschen in den Randregionen haben im Ver-

gleich zu jenen in den Agglomerationen dadurch eine schlechtere Lebensqualität, sofern man 

einen erleichterten Internetzugang zu den Faktoren zählt, die die Lebensqualität ausmachen. 

In vielen Randregionen ist zudem der Handyempfang schlechter als in den Zentren. An abgele-

genen, von Autofahrerinnen und Autofahrern aber stark frequentierten Orten kommt es immer 

wieder vor, dass der Handyempfang unterbrochen wird. Dies ist beispielsweise zwischen Lam-

boing und Orvin auf Höhe des Jorat-Waldes der Fall. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Ist er sich bewusst, dass es zwischen den Randregionen und den Ballungsräumen einen 

digitalen Graben gibt, der für die betroffene Bevölkerung und die betroffenen Unternehmen 

zu grossen Nachteilen führt? 

2. Inwieweit wissen die zuständigen kantonalen Verwaltungseinheiten über die ungenügenden 

Internetzugänge in den einzelnen Regionen unseres Kantons genau Bescheid? 

3. Ist der Regierungsrat bereit, gemeinsam mit anderen betroffenen Kantonen beim Bund zu 

intervenieren, damit die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerte für den Internetzugang 

(2000/200 kbit/s für die Download- und die Uploadrate) eingehalten werden? 

4. Teilt er die Forderung gewisser Kreise, einen Teil des Swisscom-Gewinns, der dem Bund als 

Swisscom-Mehrheitsaktionär zukommt, für einen besseren Internetzugang in den Randregi-

onen einzusetzen? 

5. Was wurde bereits unternommen, um den Internetzugang in den Randregionen unseres 

Kantons zu verbessern? 

6. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu treffen, sollte die Swisscom nicht alles 

daran setzen, um in Bezug auf den Internetzugang eine Gleichbehandlung zwischen den 

Randregionen und den Agglomerationen zu erreichen? 

7. Was hat der Regierungsrat bereits unternommen, um zu verhindern, dass vielerorts an ab-

gelegenen, aber stark frequentierten Orten Handygespräche einfach unterbrochen werden? 

 

Verteiler 

• Wählen Sie ein Element aus 

• Grosser Rat 


